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Neubekanntmachung 
der Hauptsatzung der Stadt Herne 

(HAUPTSATZUNG) 
vom 21. März 2016 

 
 

 
 
Der Rat der Stadt hat aufgrund des § 7 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 
496), am 15. März 2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
I. STADTGEBIET UND WAHRZEICHEN 
 

§ 1 
Stadtgebiet 

 
(1) Das Stadtgebiet wird in die Stadtbezirke Wanne, Eickel, Herne-Mitte und Sodingen ein-

geteilt. 
 
(2) Stadtgebiet und Stadtbezirke ergeben sich aus dem der Urschrift dieser Satzung beige-

fügten Stadtplan. 
 
 

§ 2 
Wahrzeichen 

 
(1) Das Stadtwappen zeigt in Gold ein schwarzes, springendes Pferd, links darüber ins 

Kreuz gestellte Schlägel und Eisen. 
 
(2) Die Flagge ist in drei Bahnen im Verhältnis 2 : 3 : 2 von Gelb zu Schwarz zu Gelb längs-

gestreift und zeigt in der Mitte der schwarzen Bahn das Stadtwappen im Schild. 
 
(3) Das Siegel zeigt, schwarz-weiß angelegt, das Wappen und trägt die Umschrift STADT 

HERNE. Es entspricht dem in der Urschrift dieser Satzung abgedruckten Siegel. 
 
 
 
II. DER RAT UND SEINE AUSSCHÜSSE, BEZIRKSVERTRETUNGEN 
 

§ 3 
Funktionsbezeichnungen 

 
Die Funktionsbezeichnungen dieser Hauptsatzung richten sich hinsichtlich ihrer Form nach 
den Amtsinhaberinnen und Amtsinhabern. 
 
Im Übrigen werden die Bezeichnungen in den ortsrechtlichen Bestimmungen in männlicher 
und weiblicher Form verwendet. 
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§ 4 
Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 

 
(1) Der Rat wird als "Rat der Stadt", die Ratsmitglieder werden als "Stadtverordnete" be-

zeichnet. 
 
(2) Die ehrenamtlichen Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Oberbürgermeisters führen 

die Bezeichnung "Bürgermeisterin" bzw. "Bürgermeister". 
 
 

§ 5 
Zuständigkeit des Rates der Stadt 

 
(1) Der Rat der Stadt entscheidet in den kraft Gesetzes nicht übertragbaren Angelegenhei-

ten. In übertragbaren Angelegenheiten kann er sich im Einzelfall die Entscheidung vor-
behalten. 

 
(2) Er behält sich die Entscheidung vor 
 

a) über die Verfügung über Gemeindevermögen und den Erwerb, die Veräußerung und 
Belastung von Grundstücken, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Ver-
waltung oder der laufenden Betriebsführung handelt und nicht ein Betriebsausschuss 
oder eine Bezirksvertretung zuständig ist, 

 
b) über die Vornahme von Schenkungen sowie die Hingabe von Darlehen der Gemein-

de, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, 
 

c) über Richtlinien zum Umbau und zur Ausstattung von öffentlichen Einrichtungen, 
wenn er dies im Einzelfall für erforderlich hält. 

 
(3) Verträge der Stadt mit Stadtverordneten, anderen Mitgliedern von Ausschüssen, Mitglie-

dern der Bezirksvertretungen, dem Oberbürgermeister und den Beigeordneten bedürfen 
außer in den Fällen des § 7 Absatz 5 der Genehmigung durch den Rat der Stadt. 

 
Nicht der Genehmigung bedürfen Verträge, wenn sie 

 
1. nach einem bestimmten für die Stadt verbindlichen Tarif oder 

 
2. aufgrund einer Ausschreibung abgeschlossen werden, bei der der Zuschlag dem 

Mindestfordernden erteilt wird, 
 

oder 
 

3. Mietwohnungsangelegenheiten betreffen. 
 
 

§ 6 
Bildung von Ausschüssen 

 
Der Rat der Stadt bildet einen Haupt- und Personalausschuss, einen Ausschuss für Finan-
zen und Beteiligungen sowie einen Rechnungsprüfungsausschuss. Bei Bedarf kann er weite-
re Ausschüsse bilden. 
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§ 7 
Zuständigkeit des Haupt- und Personalausschusses 

 
(1) Der Haupt- und Personalausschuss entscheidet 
 

1. in allen übertragbaren Angelegenheiten des Rates der Stadt, die nicht kraft Gesetzes 
als auf den Oberbürgermeister übertragen gelten, soweit nicht der Rat der Stadt die 
Zuständigkeit für die Entscheidung durch diese Satzung auf den Oberbürgermeister 
oder durch die Zuständigkeitsordnung auf einen anderen Ausschuss übertragen hat, 

 
2. in den Fällen des § 68 Nummer 2 und des § 69 Absatz 6 des Landespersonalver-

tretungsgesetzes. Soweit es sich um abgrenzbare Angelegenheiten der Eigen-
betriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen handelt, tritt anstelle des Haupt- und 
Personalausschusses ein Betriebsausschuss, 

 
3. in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, wenn deren Bedeutung wesentlich über 

einen Stadtbezirk hinausgeht und nicht der Oberbürgermeister zuständig ist. 
Zu den Beratungen dieser Angelegenheiten können für die Denkmalpflege sachver-
ständige Bürgerinnen und Bürger mit beratender Stimme geladen werden. 

 
4. über die von der Stadt als Trägerin öffentlicher Belange nach dem Baugesetzbuch 

abzugebenden Stellungnahmen (§ 2 BauGB), wenn die Stadt durch planungsrecht-
lich erhebliche Auswirkungen betroffen ist. 

 
5. Widersprüche des Landschaftsbeirates zu beabsichtigten Befreiungen der Unteren 

Landschaftsbehörde gemäß § 69 (1) Landschaftsgesetz. 
 

6. über Vergaben nach der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) für die allgemei-
ne Verwaltung, wenn die Ausgaben 200.000 € sowie die sonstigen Vergaben für die 
allgemeine Verwaltung - wie Ingenieur-, Architekten- und Gutachterleistungen -, wenn 
die Ausgaben 40.000 € übersteigen. 

 
Der Rat der Stadt kann sich für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehalten. 

 
(2) Ist der Haupt- und Personalausschuss für die Entscheidung und ein anderer Ausschuss 

für die Beratung einer Angelegenheit zuständig, darf der Haupt- und Personalausschuss 
- außer in dringenden Einzelfällen - erst entscheiden, wenn der Empfehlungsbeschluss 
des anderen Ausschusses gefasst ist. 

 
(3) Anstelle der zuständigen freiwilligen Ausschüsse des Rates der Stadt - mit Ausnahme 

eines Betriebsausschusses - kann der Haupt- und Personalausschuss in dringenden 
Einzelfällen entscheiden; sofern der Rat der Stadt die Entscheidung zu treffen hat, kann 
der Haupt- und Personalausschuss anstelle des Fachausschusses den Empfehlungsbe-
schluss fassen. Das gleiche gilt, soweit sonstige Ausschüsse durch die Hauptsatzung 
oder die Zuständigkeitsordnung zugewiesene Aufgaben wahrnehmen. 

 
(4) Der Haupt- und Personalausschuss berät alle Angelegenheiten der Aufgabenkritik. Zur 

Aufgabenkritik gehören insbesondere: 
 

a) die Untersuchung von Möglichkeiten, den Aufgabenbestand einzuschränken oder 
den Aufgabenzuwachs zu erschweren (Zweckkritik) und 

 
b) die Erarbeitung von Anregungen zur Optimierung der Aufgabenerfüllung (Vollzugskri-

tik). 
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(5) Der Haupt- und Personalausschuss berät außerdem über alle Angelegenheiten - mit 
Ausnahme der wirtschaftlichen Beteiligungen -, für deren Entscheidung der Rat der Stadt 
zuständig ist oder deren Entscheidung er sich im Einzelfall vorbehält.  
Ausgenommen sind. 

 
1. Wahlen (§ 41 Absatz 1 Buchstaben b und c GO NRW), 

 
2. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Oberbürgermeisters 

(§ 96 GO NRW), 
 

3. die Entscheidung über die Art der Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner 
(§ 14 Absatz 1), 

 
4. die Angelegenheiten des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen nach § 2 Ab-

satz 2 Zuständigkeitsordnung mit Ausnahme des Stellenplanes, 
 

5. die Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen und 
 

6. selbständige Anträge, die aus zeitlichen Gründen nicht vorberaten werden können. 
 
(6) Verträge im Sinne des § 5 Absatz 2 Buchstaben a) und b) bedürfen der Genehmigung 

durch den Haupt- und Personalausschuss, wenn 
 

1. sie aufgrund der Schätzungsurkunde eines/einer vereidigten Sachverständigen ab-
geschlossen werden, oder 

 
2. die vereinbarte Gegenleistung den Betrag von 2.000 € im Einzelfall oder bei regel-

mäßig wiederkehrenden Leistungen den Betrag von 5.000 € im Jahr nicht übersteigt. 
 
 

§ 8 
Ausschuss für Bürgereingaben 

 
(1) Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten der Stadt, die an den Rat der Stadt 

gerichtet und nicht von bezirklicher Bedeutung sind (Eingaben), nimmt der Ausschuss für 
Bürgereingaben entgegen.  

 
(2) Der Ausschuss für Bürgereingaben berät über jede Eingabe, wenn es sich nicht um 

einen Fall der unentziehbaren Zuständigkeit eines Ausschusses oder des Oberbürger-
meisters oder um einen Rechtsbehelf handelt. Eingaben, über die der Ausschuss für 
Bürgereingaben nicht berät, leitet er ohne Stellungnahme zur Sache an die zuständige 
Stelle weiter. Rechtsbehelfe werden sofort nach Eingang bei der Geschäftsstelle des 
Ausschusses für Bürgereingaben an den zuständigen Fachbereich abgegeben. Der Aus-
schuss für Bürgereingaben und der Antragsteller erhalten davon Nachricht.   
 

(3) In Angelegenheiten, in denen der Ausschuss für Bürgereingaben berät, ist der Oberbür-
germeister als zuständige Verwaltungsbehörde zur Stellungnahme aufzufordern. Stel-
lungnahmen können auch von dem Rat der Stadt, den Ausschüssen und den Bezirksver-
tretungen eingeholt werden, wenn und soweit eine Zuständigkeit dieser Gremien gege-
ben ist. Ist der Ausschuss für Bürgereingaben für die Beratung zuständig, hat die bzw. 
der Vorsitzende das Recht auf Akteneinsicht. Der Ausschuss hat sich zu der Eingabe 
durch Beschluss zu äußern und ist berechtigt, eine Empfehlung gegenüber der zuständi-
gen Stelle auszusprechen. 

 
(4) Sobald der Ausschuss für Bürgereingaben sich abschließend mit einer Angelegenheit 

befasst hat, ist die Antragstellerin bzw. der Antragsteller zu unterrichten. Eine Begrün-
dung ist nicht erforderlich. Die Unterrichtung erfolgt durch die Geschäftsstelle. 
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(5) Der Ausschuss für Bürgereingaben berät in Angelegenheiten des § 25 GO (Einwoh-

nerantrag) und des § 26 GO NRW (Bürgerbegehren und Bürgerentscheid). 
 
 

§ 9 
Ehrenamtlicher Bürgerbeauftragter 

 
(1) Der Bürgerbeauftragte wird vom Rat der Stadt grundsätzlich für die Dauer der Wahlperi-

ode des Rates bestellt. Er nimmt sein Amt als eigenständige Aufgabe in Ergänzung des 
kommunalen Eingabewesens im Wege einer ehrenamtlichen Tätigkeit wahr. 

 
(2) Der Bürgerbeauftragte ist unabhängiger und neutraler Ansprechpartner für alle Bürger-

beschwerden und -anregungen. Er nimmt gegenüber den bürgerschaftlichen Gremien 
und der Verwaltung eine Vermittlerfunktion wahr. Er ist an Weisungen nicht gebunden. 
Die Zuständigkeiten des Ausschusses für Bürgereingaben und der Bezirksvertretungen 
gem. § 8 bleiben unberührt. 

 
(3) Der Bürgerbeauftragte hat ein originäres Anhörungsrecht im Ausschuss für Bürgereinga-

ben. Im Rat, seinen Ausschüssen, den Bezirksvertretungen, Beiräten und gegenüber 
dem Oberbürgermeister hat er insoweit ein Anhörungsrecht, wie dies zur Erfüllung seiner 
Aufgaben notwendig ist. 

 
(4) Für die ehrenamtliche Tätigkeit des Bürgerbeauftragten wird ein pauschalierter Ersatz für 

entstandene Auslagen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des § 33 der GO NRW 
gezahlt, der der Auslagenentschädigung für Schiedspersonen entspricht (zurzeit 
5,11 €/Fall).   
Für die Teilnahme an den Sitzungen des Ausschusses für Bürgereingaben wird eine 
Auslagenentschädigung je Sitzungsteilnahme nach Satz 1 gezahlt. 

 
 

§ 10 
Zuständigkeit der übrigen Ausschüsse 

 
Die Zuständigkeit der übrigen Ausschüsse des Rates der Stadt wird, soweit sie nicht durch 
Gesetz oder die Rechnungsprüfungsordnung geregelt ist, durch die Zuständigkeitsordnung 
festgelegt. 
 
 

§ 11 
Bezirksvertretungen 

 
(1) Die Mitglieder der Bezirksvertretungen werden als Bezirksverordnete bezeichnet. Die 

Vorsitzenden führen die Bezeichnung Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister. 
 
(2) Die Bezirksvertretungen bestehen im Stadtbezirk 
 

Wanne  aus 15, 
Eickel  aus 15, 
Herne-Mitte aus 17 und 
Sodingen  aus 15 

 
Bezirksverordneten. 
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§ 12 
Zuständigkeit der Bezirksvertretungen 

 
(1) Die Bezirksvertretungen entscheiden und beraten unter Beachtung der Belange der 

gesamten Stadt und im Rahmen der vom Rat der Stadt erlassenen Allgemeinen Richt-
linien. 

 
(2) Sie sind in allen Angelegenheiten für die Entscheidungen zuständig, deren Bedeutung 

nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht und deren Entscheidung weder dem 
Rat der Stadt noch dem Oberbürgermeister vorbehalten ist. 

 
Danach sind die Bezirksvertretungen insbesondere zuständig für 

 
1. die Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen (soweit es sich um Maß-

nahmen handelt, die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen) und Maßnahmen des 
Garten- und Landschaftsbaus wie  

 
a) Neubau, Veränderung oder Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen 

einschließlich verkehrsberuhigender Maßnahmen, von Grün- und Parkanlagen, 
Friedhöfen, Dauerkleingärten sowie von Lichtzeichenanlagen, 

 
b) Neu-, Um- und Ausbau von Kinderspielplätzen und Sportstätten, 

 
wenn der Wert der Maßnahme jeweils 15.000 € übersteigt, 

 
2. die Planung von Hochbaumaßnahmen und den Abschluss entsprechender Nutzungs- 

und Servicekontrakte mit dem Betrieb Gebäudemanagement Herne für den Neu-, 
Um- und Ausbau von öffentlichen Einrichtungen (wie z. B. Schulen, Sporthallen, Um-
kleidegebäude, Verwaltungsgebäude etc.), wenn der Wert der Maßnahme jeweils 
15.000 € übersteigt, 

 
3. den Abschluss von Kontrakten mit dem Betrieb Gebäudemanagement Herne sowie 

die sonstige Unterhaltung und die Ausstattung von öffentlichen Einrichtungen, wenn 
der Wert der Maßnahme 15.000 € übersteigt, 

 
4. a) die Entscheidung über die Verfügung von Gemeindevermögen und den Erwerb, 

die Veräußerung und Belastung von Grundstücken, soweit der Wert 15.000 € 
übersteigt, 

 
b) den Abschluss und die Verlängerung von Miet- und Pachtverträgen über unbe-

wegliche Sachen - mit Ausnahme des städtischen Wohnbesitzes -, wenn 
 

- die Miet- oder Pachtzeit drei Jahre übersteigt und eine vorzeitige Beendigung 
des Vertragsverhältnisses durch ordentliche Kündigung nicht zulässig ist oder 

 
- der jährliche Miet- und Pachtzins 15.000 € übersteigt 

 
und das Rechtsgeschäft nicht im Zusammenhang mit einer Maßnahme der Wirt-
schaftsförderung oder eines Eigenbetriebes/einer eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung steht. 

 
5. die Einziehung und Teileinziehung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, 

wenn kein Zusammenhang mit Maßnahmen überbezirklicher Bedeutung besteht, 
 

6. die Angelegenheiten des Denkmalschutzes, 
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7. die Benennung (Umbenennung) öffentlicher Einrichtungen wie Sportanlagen, Fried-
höfe und Schulen, 

 
8. die Benennung (Umbenennung) von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Park- und 

Grünanlagen, 
 

9. die Vergaben nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und der Ver-
dingungsordnung für Leistungen (VOL), wenn die Ausgaben 200.000 € übersteigen 
und nicht der Betriebsausschuss zuständig ist, 

 
10. die sonstigen Vergaben, wie Ingenieur-, Architekten- und Gutachterleistungen, wenn 

die Ausgaben 40.000 €) übersteigen und nicht der Betriebsausschuss zuständig ist, 
 

11. die Behandlung von Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten von bezirk-
licher Bedeutung (Eingaben). 

 
(3) Zu den Aufgaben der Bezirksvertretungen gehören insbesondere nicht 
 

1. die Planung von Hochbaumaßnahmen und der Abschluss von entsprechenden Nut-
zungs- und Servicekontrakten mit dem Betrieb Gebäudemanagement Herne für den 
Neu-, Um- und Ausbau sowie die Unterhaltung und Ausstattung von Kindergärten 
und Jugendheimen, 

 
2. die Einrichtung eines Vorstellungsgremiums zur Besetzung der Stellen von Schullei-

terinnen und Schulleitern gemäß § 61 Abs. 1 Schulgesetz NRW sowie die Benen-
nung von Mitgliedern für dieses Gremium, 

 
3. Vorschläge gegenüber der oberen Schulaufsichtsbehörde zur Besetzung der Stellen 

von Schulleiterinnen und Schulleitern gemäß § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW. 
 
(4) Hinsichtlich der Geschäfte der laufenden Verwaltung gilt § 37 Absatz 1 Satz 4 GO NRW. 
 
 

§ 13 
Integration 

 
(1) Die Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund werden durch einen Integrati-

onsrat gewahrt. Er kann sich mit allen Angelegenheiten der Gemeinde befassen und 
hierzu Anregungen und Stellungnahmen abgeben. Er soll zu Fragen, die ihm vom Rat 
der Stadt, einem Ausschuss, einer Bezirksvertretung oder dem Oberbürgermeister vorge-
legt werden, Stellung nehmen. 

 
(2) Der Integrationsrat besteht aus 23 Mitgliedern. Davon werden 15 Mitglieder durch Urwahl 

gewählt. 8 Mitglieder sind vom Rat der Stadt benannte Stadtverordnete. Alle Mitglieder 
haben Stimmrecht. Bei Bedarf kann der Integrationsrat Vertreterinnen und Vertreter an-
derer Organisationen bzw. Vertreterinnen und Vertreter nicht im Integrationsrat vertrete-
ner Nationalitäten beratend zu den Sitzungen hinzuziehen. 

 
(3) Der Integrationsrat wählt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n und eine/n oder mehrere 

Stellvertreter/innen. 
 
(4) Zur Unterstützung der bzw. des Vorsitzenden kann ein Ältestenrat gebildet werden. Die 

Mitglieder des Ältestenrates werden aus dem Kreis aller Mitglieder des Integrationsrates 
gewählt. 

 
(5) Der Integrationsrat ist in den Beratungsweg für die bürgerschaftlichen Gremien einzube-

ziehen. 
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(6) Auf Vorschlag des Integrationsrates kann der Rat der Stadt sachkundige Einwohnerinnen 

und Einwohner als Vertreter der ausländischen Bevölkerung für die Fachausschüsse be-
stellen. 

 
 

§ 14 
Unterrichtung der Einwohner 

 
(1) In allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Stadt Herne entscheidet der Rat der 

Stadt, ob eine Einwohnerversammlung anzuberaumen ist. Die Behandlung dieser Frage 
durch eine Bezirksvertretung oder einen Ausschuss ist nicht statthaft. Vor der Entschei-
dung des Rates der Stadt muss der für die erstmalige Beratung zuständige Ausschuss 
(Fachausschuss) mit dem Gegenstand der Einwohnerversammlung befasst worden sein. 
Wird eine Einwohnerversammlung nicht abgehalten, hat der Rat der Stadt eine andere 
Art der Unterrichtung zu bestimmen. 

 
(2) Die Einwohnerversammlung wird außerhalb einer Sitzung abgehalten. Den Vorsitz führt 

der Oberbürgermeister, wenn nicht der Rat der Stadt beschließt, dass die Versammlung 
unter dem Vorsitz der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters des Stadt-
bezirks, in dem das Vorhaben verwirklicht werden soll, abgehalten wird. 

 
(3) Die bzw. der Vorsitzende lädt durch öffentliche Bekanntmachung nach § 23 zu der Ver-

sammlung ein. Zwischen der Bekanntmachung und der Versammlung sollen sechs Ka-
lendertage liegen. In der Bekanntmachung ist die Angelegenheit näher zu bezeichnen. 
Die Stadtverordneten, die Bezirksverordneten, in deren Stadtbezirk das Vorhaben ver-
wirklicht werden soll, und die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger des Fachausschus-
ses sind entsprechend § 4 der Geschäftsordnung einzuladen. 

 
(4) Die bzw. der Vorsitzende, der Oberbürgermeister, der bzw. die zuständige Beigeordnete 

oder eine Beauftragte bzw. ein Beauftragter stellt in der Versammlung die Angelegenheit 
vor. 

 
(5) §§ 14 Absatz 1, 19 Absätze 1 und 2, 21 Absatz 5 der Geschäftsordnung gelten ent-

sprechend. Die bzw. der Vorsitzende kann einen Redner, der fünf Minuten gesprochen 
hat, unterbrechen und ihm nach weiteren zwei Minuten das Wort entziehen. Jedem Red-
ner kann nur zweimal das Wort erteilt werden. 

 
 

§ 15 
Einwohnerantrag, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 

 
(1) Einwohnerinnen und Einwohner, die seit mindestens drei Monaten in Herne wohnen und 

das 14. Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, dass der Rat der Stadt über ei-
ne bestimmte Angelegenheit, für die er gesetzlich zuständig ist, berät und entscheidet 
(Einwohnerantrag). Der Einwohnerantrag kann auch an eine Bezirksvertretung gerichtet 
werden, wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, für die die Bezirksvertretung zu-
ständig ist. Das Nähere regelt § 25 GO NRW. 

 
(2) Die Bürgerinnen und Bürger können beantragen (Bürgerbegehren), dass sie anstelle des 

Rates der Stadt über eine Angelegenheit der Gemeinde selbst entscheiden (Bürgerent-
scheid). Der Rat der Stadt kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder beschließen, dass über eine Angelegenheit der Gemeinde ein Bür-
gerentscheid stattfindet (Ratsbürgerentscheid). Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
können auch in einem Stadtbezirk durchgeführt werden, wenn es sich um Angelegenhei-
ten handelt, für die die Bezirksvertretung zuständig ist. Zulässigkeit und Verfahren von 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid richten sich nach § 26 GO NRW und der vom Rat 
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der Stadt erlassenen Satzung zur Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheiden. 

 
 

§ 16 
Recht auf Akteneinsicht 

 
(1) Ratsmitglieder und Bezirksverordnete haben gemäß § 55 GO NRW ein Informations- und 

Akteneinsichtsrecht. 
 
(2) Das Verlangen auf Akteneinsicht ist an den Oberbürgermeister oder die zuständige 

Beigeordnete bzw. den zuständigen Beigeordneten zu richten. Die Mitnahme von Akten 
ist nicht gestattet. Ein Anspruch auf das Fertigen von Abschriften oder Kopien besteht 
nicht. Dritte sind von der Teilnahme an der Akteneinsicht ausgeschlossen. 

 
 

§ 17 
Ersatz des Verdienstausfalls und Aufwandsentschädigung 

 
(1) Der nach § 45 Absätze 1 und 2 GO NRW zu ersetzende Verdienstausfall der Stadtver-

ordneten, der anderen Mitglieder von Ausschüssen und der Bezirksverordneten wird mit 
einem Regelstundensatz von 7,50 € abgegolten. Der einheitliche Höchstbetrag wird auf 
15,00 €, der Stundensatz für die Haushaltsentschädigung wird auf 7,50 € festgesetzt. Der 
tägliche Höchstbetrag der Haushaltsentschädigung wird auf 15,00 € festgelegt. 

 
(2) Als Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete werden ein monatlicher Pauschalbetrag, 

ferner für die Teilnahme an Sitzungen 
- des Rates der Stadt, 
- der Ausschüsse des Rates der Stadt, 
- des Ältestenrates, 
- der vom Rat der Stadt oder seinen Ausschüssen gebildeten Beiräte und Arbeitsgrup-

pen,  
- der Fraktionen und von Teilen der Fraktionen sowie der Gruppen im Rat der Stadt,  
- des verfahrensbegleitenden Ausschusses Regionaler Flächennutzungsplan (RFNP) 

 
ein Sitzungsgeld gewährt. Bezirksverordnete erhalten als Aufwandsentschädigung einen 
monatlichen Pauschalbetrag. Bezirksbürgermeisterinnen bzw. Bezirksbürger-meister, die 
1. und 2. stellvertretenden Bezirksbürgermeisterinnen bzw. Bezirksbürgermeister und die 
Vorsitzenden der Fraktionen der Bezirksvertretungen erhalten eine zusätzliche 
monatliche Aufwandsentschädigung. 

 
(3) Sachkundige Bürgerinnen und Bürger und sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner 

erhalten für die Teilnahme an Sitzungen 
- der Ausschüsse des Rates der Stadt, 
- der vom Rat der Stadt oder seinen Ausschüssen gebildeten Beiräte und Arbeitsgrup-

pen, 
- der Fraktionen und von Teilen der Fraktionen sowie der Gruppen im Rat der Stadt, 
ein Sitzungsgeld.  
Für die Teilnahme an Sitzungen der Fraktionen und von Teilen der Fraktionen erhalten 
sachkundige Bürgerinnen und Bürger sowie sachkundige Einwohnerinnen und Einwoh-
ner als stellvertretende Mitglieder unabhängig vom Eintritt des Vertretungsfalles ein Sit-
zungsgeld. 

 
(4) Die Mitglieder des Integrationsrates erhalten für die Teilnahme an Sitzungen ein Sit-

zungsgeld nach Absatz 3. Sie haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls nach 
Maßgabe des Absatzes 1. 
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(5) Dauert eine Sitzung länger als sechs Stunden, wird ein weiteres Sitzungsgeld gewährt. 
Die Anzahl der ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen wird auf 65 pro Jahr beschränkt. 

 
(6) Den Stadtverordneten, den Bezirksverordneten sowie den sachkundigen Bürgerinnen 

und Bürgern und sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohnern werden die Fahrkosten 
(§ 5 Entschädigungsverordnung) und die Kinderbetreuungskosten (§ 45 Abs. 3 GO 
NRW) erstattet. Kinderbetreuungskosten werden in der Regel bis zum vollendeten 14. 
Lebensjahr gezahlt. 

 
(7) Als zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigung erhalten erste Stellvertreterinnen 

bzw. Stellvertreter des Oberbürgermeisters den dreifachen, zweite und weitere Stellver-
treterinnen bzw. Stellvertreter des Oberbürgermeisters den eineinhalbfachen, die Vorsit-
zenden der Ratsfraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern den dreifachen, die Vorsitzenden 
der übrigen Ratsfraktionen den zweifachen, die stellvertretenden Vorsitzenden der Rats-
fraktionen unter Beachtung der Voraussetzungen des § 46 GO NRW den einfachen Be-
trag des nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a) der Entschädigungsverordnung vor-
gesehenen Pauschalbetrages für Ratsmitglieder in Gemeinden über 150.000 Einwohner. 

 
(8) Die Höhe der Aufwandsentschädigungen und der Sitzungsgelder richtet sich nach der 

Entschädigungsverordnung. 
 
 
 
III. DIE VERWALTUNG 
 
 

§ 18 
Zuständigkeit des Oberbürgermeisters 

 
(1) Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung, die als auf den Oberbürgermeister über-

tragen gelten, gehören auch 
 

1. die Rechts- und Verwaltungsgeschäfte, die aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher 
Ermächtigung oder Verpflichtung vorgenommen werden, 

 
2. der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie die Bestellung, Aufhebung 

und Ausübung von privatrechtlichen Vor-, An- und Wiederkaufsrechten an städti-
schen Grundstücken oder anderen Grundstücken zugunsten der Stadt, wenn der je-
weilige Kaufpreis 15.000 € nicht übersteigt. 
 

3. die Bestellung, Änderung, Übertragung und Aufhebung von Dienstbarkeiten, Bau-
lasten sowie Erbbaurechten an städtischen Grundstücken und anderen Grund-
stücken zugunsten der Stadt jeweils im Wert bis zu 15.000 € einschließlich, wobei für 
die Wertbestimmung der Gesamtbetrag der auf der Basis des Verkehrswertes zu er-
rechnenden Gegenleistung, bei wiederkehrenden Gegenleistungen das 15-fache des 
Jahresbetrages maßgeblich ist, 
 

4. der Erwerb von öffentlichen Verkehrsflächen als Träger der Straßenbaulast auf An-
trag von Grundstückseigentümers in unbeschränkter Höhe, 

 
5. die Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, 

 
6. die Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen (soweit es sich um Maß-

nahmen handelt, die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen) und Maßnahmen des 
Garten- und Landschaftsbaus wie 
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a) Neubau, Veränderung oder Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen ein-
schließlich verkehrsberuhigender Maßnahmen, von Grün- und Parkanlagen, 
Friedhöfen, Dauerkleingärten sowie von Lichtzeichenanlagen,  

 
b) Neu-, Um- und Ausbau von Kinderspielplätzen und Sportstätten, 

 
c) die Unterhaltung und Ausstattung von öffentlichen Einrichtungen, Pflege des 

Ortsbildes, Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie 
zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, ein-
schließlich der Straßenbeleuchtung, soweit es sich nicht um die Verkehrssiche-
rungspflicht handelt, 

 
wenn die Bedeutung der Maßnahme nicht wesentlich über den jeweils betroffenen 
Stadtbezirk hinausgeht und ihr Wert jeweils 15.000 € nicht übersteigt - mehrere Ge-
schäfte, die zueinander in einem engen wirtschaftlich-technischen objektbezogenen 
Zusammenhang stehen, gelten als ein Geschäft im vorbezeichneten Sinn - , 

 
7. a) die Planung von Hochbaumaßnahmen und der Abschluss entsprechender Nut-

zungs- und Servicekontrakte für den Neu-, Um- und Ausbau von öffentlichen Ein-
richtungen (wie z.B. Schulen, Sporthallen, Umkleidegebäuden, Verwaltungsge-
bäuden etc.), 

 
b) der Abschluss von Kontrakten mit dem Betrieb Gebäudemanagement Herne, 

 
8. Vergaben nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und der Verdin-

gungsordnung für Leistungen (VOL), wenn die Ausgaben 200.000 € nicht überstei-
gen, 

 
9. die sonstigen Geschäfte, deren Wert 40.000 € nicht übersteigt. 

Mehrere Geschäfte, die zueinander in einem engen wirtschaftlich-technischen objekt-
bezogenen Zusammenhang stehen, gelten als ein Geschäft im vorbezeichneten Sinn. 
Für die Bewertung von Vergleichen ist der von der Stadt nachgelassene oder aner-
kannte Betrag maßgebend. 

 
10. Die Eintragung von Denkmälern in die Denkmalliste. 

 
Die einer anderen Genehmigungsbehörde bzw. Anhörungsbehörde gegenüber abzuge-
benden Stellungnahmen der Verwaltung in Verfahren nach dem Bundesimmissions-
schutzgesetz, dem Abfallbeseitigungsgesetz und anderen dem Umweltschutz dienenden 
Gesetzen sind vorher dem Ausschuss für Umweltschutz zur Kenntnis zu geben.  
 
Wird die Verwaltung bei gleichartigen Verfahren für Vorhaben in Nachbargemeinden 
nicht zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert, so sind die der Verwaltung für die öf-
fentliche Auslegung übersandten Planunterlagen dem Ausschuss für Umweltschutz un-
verzüglich zur Kenntnis zu geben. 

 
(2) Von den übertragbaren Angelegenheiten werden auf den Oberbürgermeister übertragen: 
 

1. die Anordnung und Vollziehung aller zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung erforderlichen Maßnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften, insbe-
sondere der Maßnahmen zur Bekämpfung von Katastrophen, von ansteckenden oder 
übertragbaren Krankheiten und von Tierseuchen, 

 
2. der Erlass von Tierseuchenverordnungen, 

 
3. die Stundung sowie die befristete und unbefristete Niederschlagung von Geldforde-

rungen, 
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4. der Erlass von Geldforderungen bis 15.000 €, 

 
5. die Entscheidung, ob ein wichtiger Grund im Sinne des § 29 GO NRW vorliegt, 

 
6. die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, 

 
7. die Entscheidung über Widersprüche und andere Rechtsbehelfe, soweit die Stadt zu-

ständig ist. Ausgenommen sind Widersprüche der Beigeordneten in beamtenrechtli-
chen Angelegenheiten, 

 
8. die Festsetzung der Versorgungsbezüge nach dem Beamtenversorgungsgesetz - 

einschließlich der Entscheidung über die Anrechnung ruhegehaltsfähiger Dienstzei-
ten - und die Feststellung des Zahlungsempfängers, 

 
9. die Aufnahme von Krediten. 

Die Entscheidungen hierüber sind dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 
zeitnah in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben. 

 
 

§ 19 
Beigeordnete 

 
(1) Die Zahl der Beigeordneten wird auf fünf festgesetzt. 
 
(2) Der allgemeine Vertreter des Oberbürgermeisters führt die Amtsbezeichnung "Stadt-

direktor", der für das Finanzwesen zuständige Beigeordnete die Amtsbezeichnung 
"Stadtkämmerer". 
Ist oder wird der allgemeine Vertreter als Stadtkämmerer bestellt, führt er die Amtsbe-
zeichnung "Stadtdirektor", die übrigen Beigeordneten führen die Amtsbezeichnung 
"Stadträtin bzw. Stadtrat". 

 
 

§ 20 
Teilnahme von Bediensteten an den Sitzungen  
der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen 

 
(1) Der Oberbürgermeister und die Beigeordneten sind berechtigt und auf Verlangen eines 

Ausschusses in Angelegenheiten ihres Geschäftsbereichs verpflichtet, an dessen Sit-
zung teilzunehmen. 

 
(2) Der Leiter der Bezirksverwaltungsstelle oder sein Stellvertreter ist verpflichtet, an den 

Sitzungen der Bezirksvertretung teilzunehmen. 
 
(3) Der Oberbürgermeister ist berechtigt und auf Verlangen einer Bezirksvertretung verpflich-

tet, an den Sitzungen der Bezirksvertretung mit beratender Stimme teilzunehmen. Er 
kann sich von einem/einer Beigeordneten oder einer anderen leitenden Dienstkraft ver-
treten lassen. 

 
(4) Im Übrigen bestimmt der Oberbürgermeister, welche weiteren Bediensteten zur Teilnah-

me verpflichtet sind. 
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§ 21 
Gleichstellung von Frau und Mann 

 
(1) Die Gleichstellungsstelle arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, vorhandene Be-

nachteiligungen von Frauen abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie der übrigen Gesetze zu verwirkli-
chen, die der Herstellung der Gleichberechtigung dienen. In der Zuständigkeit der 
Gleichstellungsbeauftragten liegen alle frauenrelevanten Fragen und Angelegenheiten. 
Als frauenrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren 
als die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Männern. 

 
(2) Die Stadt bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte und eine Stellver-

treterin. 
 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde 

mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung 
von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer Stellung in der Gesellschaft haben. 

 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches an den 

Sitzung des Verwaltungsvorstandes, des Rates und seiner Ausschüsse teilnehmen. Ihr 
ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ih-
res Aufgabenbereiches unterrichten. 

 
(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich 

berühren, den Beschlussvorlagen des Oberbürgermeisters widersprechen; in diesem Fall 
hat der Oberbürgermeister den Rat zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und 
seine wesentlichen Gründe hinzuweisen. 

 
(6) Kommissionen, Beiräte, Verwaltungs- und Aufsichtsräte sowie sonstige Gremien sollen 

geschlechtsparitätisch besetzt werden. Bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen 
für Wahlgremien und -organe soll auf die paritätische Repräsentanz geachtet werden. 

 
 

§ 22 
Bezirksverwaltungsstellen 

 
Für die Stadtbezirke Wanne und Eickel wird die "Bezirksverwaltungsstelle Wanne-Eickel", für 
die Stadtbezirke Herne-Mitte und Sodingen die "Bezirksverwaltungsstelle Herne" eingerich-
tet. 
 
 
 
IV. SONSTIGES 
 

§ 23 
Form der öffentlichen Bekanntmachungen 

 
(1)  Öffentliche Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden 

im Amtsblatt der Stadt Herne vollzogen, soweit nicht bundes- oder landesgesetzlich 
abweichende Regelungen bestehen. Das Amtsblatt hat den Titel „Amtsblatt der Stadt 
Herne“.  

 
(2)  Ortsübliche Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschrift vorgeschriebenen sind, 

erfolgen in der nach Abs. 1 bestimmten Form, soweit nicht bundes- oder landesgesetz-
lich abweichende Regelungen bestehen.   
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(3)  In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann in den Angelegenheiten der Stadt Herne von 
örtlich besonderer Bedeutung eine nachrichtliche Veröffentlichung in der lokalen Ausga-
be der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung für das Stadtgebiet Herne erfolgen.  

 
 

§ 24 
Schriftverkehr 

 
Der Schriftverkehr wird unter dem Namen "Stadt Herne - Der Oberbürgermeister -", oder 
"Stadt Herne - Die Bezirksbürgermeisterin des Stadtbezirks", oder "Stadt Herne - Der Be-
zirksbürgermeister des Stadtbezirks" geführt. 
 
 

§ 25 
Inkrafttreten 

 
Die Neubekanntmachung dieser Satzung tritt am 01.04.2016 in Kraft.  
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Neubekanntmachung der Hauptsatzung der Stadt Herne wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.  
 
Gegen diese Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV 
NRW 2023) in der jeweils geltenden Fassung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Herne, 21. März 2016                                                  Der Oberbürgermeister: Dr. Dudda  
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